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Das ist nicht so geworden, weil reifliche Er-
wigung zu dem Schluss gefiihrt hatte, es liesse
gich nicht regieren mit den Artikeln des Ge-
setzes, welche den Truppenfiihrern den ihnen ge-
bihrenden Wirkungskreis sicherten. Das ist ganz
allmihlich — den Beteiligten fast unbemerkt —
80 geworden, wie iiberall unter ahnlichen Verhalt-
nissen des Bureaukratismus Leitung und Macht
bei sich zentralisiert. Die Grundlage aber bildet
der traditionelle Mangel an Vertrauen in die
Befdhigung unserer Milizoffiziere: voll und ganz
den Posten ausfiillen zu kdnnen, den man ihnen
anvertraut hat.

Wenn sich in dieser Beziehung auch viel in
der Auffassung und Behandlung der niederen
Truppenkommandanten gebessert hat, so darf
doch heute noch vielerorts keiner von ihnen in
dem durch Generalbefehl, Instruktionsplan, Spe-
zialbefehle und durch vorgelegtes korrigiertes und
genehmigtes Programm der eigenen Thitigkeit,
ither Gebihr sorgfiltiz vorbereiteten Wieder-
holungskurs das seiner . Kommandostelle Oblie-
gende ausiiben, ohne den Instruktor wenigstens
als ,Berater® neben sich zu haben. — Ein Kind
sollte schon soviel Uberlegung haben, sich sagen
zu konnen, dass wenn dies wirklich notwendig
ist, es dann einfach ein Verbrechen sei, solche
Vorgesetzte im Kriege allein, d. h. ohne den
beratenden Instruktor neben sich, fiihren zu
lassen. .

Die Bekimpfung des traditionellen Mangels
an Vertrauen in die Befihigung unserer Miliz-
offiziere, ihren Posten voll und ganz, ohne jede
Bei- oder Nachhilfe ausfillen zu konnen, ist
erstes Erfordernis, um zur Kriegstiichtigkeit des
Heeres zu gelangen. Erst daon ist volles Ver-
antwortlichkeitsgefiih]l der Fihrer vorbanden und
erst dann ist volles Vertrauen von oben nach
unten und umgekehrt mdglich. Erst dann kénnen
wir die wirkliche Disziplin haben, deren Funda-
ment im gewohnheitsméssigen Respekt und in
Vertrauen in den Inbhaber der Kommandogewalt
beruht. Zu diesem Respekt zu kommen, ist dem
Untergebenen unmdglich, wenn er bestindig vor
Augen hat, wie dem Vorgesetzten der beaufsich-
tigende Berater zur Seite steht. Man tausche
sich nicht, die Bereitwilligkeit zum Respekt,
zum Glauben, dass der hdhere Fihrer in ganz
hervorragendem Masse seiner Stelle gewachsen
sei, ist-in unsere Truppe allgemein vorhanden,
aber im Hintergrund lauert der Zweifel und das
Misstrauen. — Der latente Zweifel und Miss-
trauen haben nar ihren Grund darin, dass der
Untergebene niemals erlebt hat, dass sein Vor-
gesetzter ganz und allein und in Wirklichkeit
alle Kompetenzen ausiibt, die seiner Stellung
zukommen. Auf der andern Seite aber ist dies
auch die erste Ursache, waram sich so vielfach
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unsere Offiziere jene rubige Bestimmtheit im
Auftreten als Vorgesetzte nicht angewdhnen
konnen, die bei den Untergebenen riickhaltsloses
frendiges Vertrauen erweckt.

Der Glaube, man kdnne und diirfe den Miliz-
offizieren nicht die selbstindige volle Ausiibung
des g a nzen Wirkungskreises, der ihrer Stellung
zukommt, anvertrauen, ist falsch. Wo man ge-
wagt hat, ihn ganz dber Bord zu werfen, haben
die erzielten Resultate dies unanfechtbar be-
wiesen. Es hat eine Zeit gegeben, wo er be-
rechtigt sein konnte, die liegt aber schon lange
hinter uns.

Abschliessend auf den Ausgangspunkt unserer
Betrachtungen zurickkehrend, muss daran fest-
gehalten werden, dass der Ausbau der Stellung
der hoheren Truppenfihrer gemiss Sinn und
Wortlaut des Gesetzes der Kriegstiichtigkeit der
Armee in gleich hohem Masse dienlich gewesen
wire, wie die allgemeine Emanzipierung der
Truppenfibrer von Aufsicht und Nachhilfe wih-
rend der Wiederholungskurse. Es soll indessen
nicht verkannt werden, dass die Art, wie sich
statt dessen die Dinge allmdhlich entwickelt
haben, allseitig bequemer und angenehmer ist.

Die padagogischen Noten im Dienst-
biichlein.

Die Angaben des Geschiftsberichts des Mili-
tardepartements Giber die so vielfach vorkommende
Falschung der padagogischen Noten im Dienst-
biichlein des Wehrmannes hatten uns zur Mei-
nungsiusserung veranlasst, die Weglassung dieser
Noten im Dienstbiichlein dirfe wohl das geeig-
petste Mittel sein, diesem am zahlreichsten vor-
kommenden Militardelikt vorzubeugen.

Unsere Meinungsiusserung fand in der Tages-
presse -zahlreiche, wir mdchten fast sagen, allge-
meine Zustimmung.

Nur ganz vereinzelte Ausserungen sind uns zu
Gesicht gekommen, welche fiir Beibehaltung
dieses Missbrauchs des Dienstbiichleins auftraten.
Sie versuchten dies indessen nicht mit der mili=
tarischen Notwendigkeit oder mit dem allgemeinen
Zweck, weswegen die Dienstbiichlein aufgestellt
werden, zu begrinden oder auch nur mit der
Behauptung zu rechtfertigen, dass es auch sonst
gebrauchlich sei, solche Dokumente, wie das
Dienstbiichlein eines ist, mit derartigen Eintra-
gungen zu schmiicken. Unsere gegenteiligen Be-
hauptungen liessen sie unberihrt, sie stellten
nur den einen Satz auf, dass ohne Eintragung
der Noten im Dienstbichlein die bei der Re-
krutenaushebung stattfindenden pidagogischen
Priifungen zwecklos seien, die drohende Eintra-
gung schlechter Noten im Diensthichlein sei



allein fir die jungen Leute ein Stimulus, sich
noch schnell vor dem Rekrutenexamen die Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu erwerben, deren Erwerb
in der Elementarschule durch das Examen kon-
statiert werden soll.

Das heisst mit andern Worten: der Zweck
heiligt die Mittel. Dies ist eine Argumentation,
die eigentlich nie oder hdchstens allenfalls nur
fair Auwendung von Mitteln gebraucht werden
dirfte, die vielleicht nicht ganz einwandfrei sind,
aber doch nicht direkt unmoralische Folgen haben
oder nicht den Grundbegriffen der biérgerlichen
Rechte zuwiderlaufen. — Dass diese Eintragungen
im Dienstbiichlein unmoralische Folgen haben,
beweisen die vom Militirdepartement mitgeteilten
zahlreichen Falschungen; sie sind geradezu ein
Stimulus, Falschungen zu begehen, denn der-
jenige, der das Unglick gehabt hat, im 19. Le-
bensjahr das Rekrutenexamen schlecht zu be-
stehen, empfindet es als ein Unrecht, sein Leben
lang diesen Makel in einem Ausweisdokument
mit siech herumtragen zu missen, das fir
ganz andere Zwecke aufgestellt
ist. Und was das andere anbetrifft, so gehdrt
die Abschaffung von Schandpfahl und o6ffentlicher
Brandmarkung zu den Grundbegriffen unserer
birgerlichen Freiheit. Ganz auf gleiche Art,
wie jetzt hier die Notwendigkeit, die Examen-
noten im Dienstbiichlein einzutragen, begriindet
wird, wurde friher die Notwendigkeit offentlicher
Brandmarkung begriindet und liesse sich iber-
haupt vieles begriinden, das wohl praktisch und
vorteilhaft sein kann, aber rechtlich durchaus
unzulassig ist.

Wenn im weiteren nun auch wirklich die
Furcht vor schlechten Noten im Dienstbichlein
fir viele junge Leute Veranlassung ist, durch
Besuch der dafir errichteten Schulen vorzu.
sorgen, dass ungeniigende Elementarschulbildung
nicht zu Tage tritt, so ist doch die Behauptung
vollstindig unrichtig, dadurch werde der Zweck
der Rekrutenprifung erreicht. Wir mochten im
Gegenteil sagen, dadurch wird das Erkennen
dessen, was durch die Rekrutenprifung klar ge-
stellt werden soll, verdunkelt.

Die Rekrutenprifung hat eine sehr grosse Be-
deutung. Sie soll aber nicht feststellen, was der
Einzelne kennt und weiss, sondern auf welchem
Niveau die allgemeine Schulbildung in der be-
treffenden Gegend, respektive Kanton, steht.
Sie ist keine Prifung des Rekruten,
sondern eine Prifung der Schule.
Beweis hierfiir ist die nach den Rekrutenprii-
fungen vorgenommene Rangierung der Kantone
und die voriges Jahr herausgegebene Verfigung:
jeder Rekrut habe im amtlichen Ausweis die
Elementarschule anzugeben, welche er besucht
hatte. ' Diesen eigentlichen und wie wir meinen
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einzigsten Zweck der pidagogischen Rekruten-
prifung zu erreichen, wird verhindert dadurch,
dass sich die Rekruten fir dieses Examen ein-
pauken lassen. Man soll nicht vergessen, das
Einpauken auf dieses Examen hin, ist in jenmen
Kantonen zuerst angewendet und wird im weite-
sten Umfang praktiziert, bei welchen die Volks-
schule niederer steht, als in andern. Diese Re-
krutenfortbildungsschulen wurden nur erfunden,
um den Kantonen einen giinstigeren Rang oder
eine hdhere Stelle in der Reihenfolge zu ver-
schaffen. Es liesse sich denken, dass es Kantone
gibe, deren Volksschule noch weit suriicksteht,
denen es auch gleichgiiltig ist, an welcher Stelle
der Rangordnung sie stehen und die deswegen
keine Rekrutenfortbildungsschulen bei sich ein-
richten. Sollen nun die unvermdglichen Biirger
solcher Kantone ihre schlechten Noten im Dienst-
biichlein ihr Leben lang mit sich herumtragen
miissen, gerade, wie wenn sie selbst und nicht
ihre staatlichen Verhaltnisse an der ungeniigenden
Schulbildung schuld wiren? Aus allen diesen
Darlegungen geht fiir jeden Unbefangenen her-
vor, dass die padagogischen Noten absolut nicht
in das Dienstbichlein hinein gehoren. Nicht der
Einzelne hat vorzusorgen, dass der Kanton einen
hohen Rang in der Volksbildung einnimmt, son-
dern die Schule — die staatlichen Anordnungen
fir Ausbildung seiner Biirger.

Es soll hier noch eines mit erwidhnt werden
Der demokratische Grundbegriff der birgerlichen
Gleichheit zeitigt in der Demokratie oft sonder-
bare Bliten. Zu' solchen gehdrt auch, dass die
jungen Leute, welche hohere Schulen besucht
haben, das Reifezeugnis zu Universitdt und Poly-
technikum besitzen, ganz gleich (wie die andern)
ihr Rekrutenexamen im [Lesen, Schreiben und
Rechnen ablegen missen. Wenn man nicht
empfindet, dass dies einen Kkleinen Stich ins
Lacherliche hat, so sollte doch die praktische
Erwigung der Zeitersparnis davon abhalten.

Die Rekrutenprifung ist der Anlass, die all-
gemeine Schulbildung zu konstatieren. Da mdch-
ten wir uns eine Anregung erlauben, die hoch
interessantes statistisches Material liefern kdnnte.
Wir meinen, bei der Rekrutenpriifung sollte kon-
statiert werden, wie viele der Rekruten nur
Elementarschule und wie viele die verschiedgnen
Stufen weiterer Bildung durchlaufen haben. Es
wire hoch interessant, wenn hierbei Diensttaug-
liche und Nicht-Diensttaugliche auseinander ge-
halten werden. Die Konstatierung des Bildungs-
ganges wire auch militdrisch eher von Nutzen,
als die Eintraguug der paddagogischen Noten im
Dienstbichlein.



	Die pädagogischen Noten im Dienstbüchlein

